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Kleine Anfrage 
der Abgeordneten Roman Müller-Böhm, Stephan Thomae, Grigorios Aggelidis,  
Jens Beeck, Dr. Jens Brandenburg (Rhein-Neckar),  
Mario Brandenburg (Südpfalz), Britta Katharina Dassler, Dr. Marcus Faber,  
Katrin Helling-Plahr, Katja Hessel, Manuel Höferlin, Reinhard Houben,  
Ulrich Lechte, Alexander Müller, Hagen Reinhold, Christian Sauter,  
Dr. Wieland Schinnenburg, Matthias Seestern-Pauly, Frank Sitta,  
Bettina Stark-Watzinger, Benjamin Strasser, Katja Suding, Linda Teuteberg,  
Katharina Willkomm und der Fraktion der FDP 

Sondergutachten 79: Post 2017 

In ihrem Sondergutachten 79 hat die Monopolkommission den aktuellen Stand 
und die zu erwartende Entwicklung des deutschen Postmarktes beurteilt. Es han-
delt sich dabei um ihr zehntes Sondergutachten zum Postmarkt und sie nimmt 
damit insbesondere zu der Frage Stellung, ob ein funktionsfähiger Wettbewerb 
auf dem Postmarkt vorliegt. 
Im Ergebnis stellt die Monopolkommission fest, dass sich noch immer kein funk-
tionsfähiger Wettbewerb im Bereich der lizenzpflichtigen Postdienstleistungen 
entwickelt habe. Ein solcher Wettbewerb sei aber möglich, sofern die rechtlichen 
und regulatorischen Rahmenbedingungen effektiver ausgestaltet wären. Als 
Grundlage für wettbewerbliche Strukturen sei aus Sicht der Monopolkommission 
unter anderem die Schaffung eines Regulierungsrahmens notwendig, der eine ef-
fektive Sanktionierung missbräuchlichen Verhaltens zulasse sowie eine Vielzahl 
von unterschiedlichen Beförderungsangeboten vorsehe. 
In ihrem Sondergutachten nennt die Monopolkommission weitere Schwierigkei-
ten für den Wettbewerb und führt aus, dass es keine Klarheit bei den Preisen für 
grenzüberschreitende Postdienstleistungen gäbe, die im besonderen Maße daraus 
hervorgeht, dass die nationalen Regulierungsbehörden zum Teil keine Kenntnis 
bezüglich der Endvergütungen besitzen, welche die Universaldienstleister im Be-
stimmungsland für die Beförderung eingehender grenzüberschreitender Postsen-
dungen erhalten. Ein weiteres Manko sieht die Monopolkommisison zudem da-
rin, dass es auch eine Unkenntnis der Preise für die grenzüberschreitende Beför-
derung von Massensendungen gäbe, die zwischen den Postdienstleistern und de-
ren Großkunden in bilateralen Verhandlungen vereinbart werden und für den 
grenzüberschreitenden (Online-)Handel maßgeblich sind. Für diese Unkenntnis 
werden die fehlenden Auskunftsbefugnisse zum einen gegenüber den ausländi-
schen Postdienstleistern gesehen sowie zum anderen gegenüber den nicht im 
Postwesen tätigen Unternehmen. 

juris Lex QS
21052024 ()



Drucksache 19/5127 – 2 – Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode 

 
Einen weiteren Vorschlag macht die Monopolkomission mit Verbesserungen bei 
der „sektorspezifischen Missbrauchsaufsicht“. Insbesondere ineffektive Regulie-
rungsrahmen und der Umstand, dass die Bundesnetzagentur diese nicht aus-
schöpfe, setze Fehlanreize für die Deutsche Post AG, ihre marktbeherrschende 
Stellung auf den Briefmärkten durch ein missbräuchliches Verhalten auszubauen. 
In diesem Zusammenhang werden diverse Überarbeitungen empfohlen, die ins-
besondere Verfahren betreffen, mit denen die Missbrauchsaufsicht gestärkt wer-
den könne. Im Wesentlichen sollten die Auskunftsrechte der Bundesnetzagentur 
gegenüber Großversendern von Briefen und Paketen sowie gegenüber nicht im 
Postwesen tätigen Unternehmen und Vereinigungen von Unternehmen ausgewei-
tet werden. Des Weiteren solle Dritten ein Antragsrecht im Postgesetz analog zu 
§ 42 Absatz 4 Satz 1 des Telekommunikationsgesetzes (TKG) eingeräumt wer-
den, das auf die Eröffnung eines Missbrauchsverfahrens gerichtet ist. Die Frist 
für die nachträgliche Überprüfung genehmigter Entgelte solle laut Monopolkom-
mission gemäß § 24 Absatz 2 des Postgesetzes (PostG) von zwei Monaten bei-
spielsweise auf drei Monate verlängert werden. Mit Blick auf die besondere Prob-
lematik von Preis-Kosten-Scheren auf den netzgebundenen Briefmärkten solle 
ein Preis-Kosten-Scheren-Test analog zu § 28 Absatz 2 Nummer 2 TKG sowie 
ein Entgelt-Konsistenzgebot analog zu § 27 Absatz 2 TKG in das Postgesetz auf-
genommen werden. 
Einen weiteren Vorschlag macht die Monopolkommission mit der ersatzlosen 
Streichung des 3. Teilsatzes des § 38 PostG, wodurch es für eine Schadenersatz-
pflicht nicht mehr auf den drittschützenden Charakter der verletzten Norm im 
Postgesetz ankäme und § 38 PostG zudem an § 44 TKG sowie an § 33a des Ge-
setzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) angepasst werden würde. Des 
Weiteren sollen nach Ansicht der Kommission die gesetzgebenden Körperschaf-
ten den Zugang zu Beweismitteln für Ersatzberechtigte erleichtern. Ihnen sollten 
Beweismittel auf Antrag beim zuständigen Gericht offengelegt werden müssen. 
Es wird daher eine Ergänzung des § 38 PostG gefordert. Die Änderungen des § 38 
PostG wären nach Ansicht der Monopolkommission auch mit der Richtlinie 
2014/104/EU vereinbar. 
In dem Sondergutachten der Monopolkommission wird ferner auf die Novellie-
rung des Telekommunikationsgesetzes 2004 hingewiesen, seit der laut Kommis-
sion Rechtsunsicherheit wegen der starren Verweisung des geltenden Postgeset-
zes auf die Vorschriften des 1996 in Kraft getretenen Telekommunikationsgeset-
zes bestehe. Dies betreffe die Marktaufsicht der Bundesnetzagentur und die 
Marktberichterstattung der Monopolkommission. Um Rechtsunsicherheiten ab-
zubauen, soll eine Aktualisierung der Verweise des Postgesetzes auf das Tele-
kommunikationsgesetz und die Einfügung einer Vorschrift in § 47 PostG analog 
zu § 121 Absatz 2 TKG vorgenommen werden, die den Gesetzauftrag der Mono-
polkommission definiert, wie es bereits im Gesetzentwurf zur Novellierung des 
Postgesetzes 2013 vorgesehen wurde. 
Die Monopolkommission gibt in ihrem Sondergutachten zudem an, dass sich die 
Anteilseignerschaft des Bundes positiv auf die Bonität und Refinanzierungskon-
ditionen der Deutschen Post AG auswirke und sieht dort eine Wettbewerbsver-
zerrung, sowie einen Interessenkonflikt der Bundesregierung. Dies wird damit 
begründet, dass die Bundesregierung einerseits maßgeblich einen Ordnungsrah-
men mitgestalte, die Bundesnetzagentur sowie das Bundeskartellamt beaufsich-
tige sowie, andererseits ein Interesse an marktüblichen Dividenden sowie an der 
zukünftigen Ertragskraft der Deutschen Post AG habe. Gäbe es ein solches Inte-
resse nicht, bestünde ein Risiko von Verstößen gegen das Beihilfeverbot und ge-
gen die Grundsätze der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit. Die Monopolkom-
mission empfiehlt daher, dass der Bund seine Anteile an der Deutschen Post AG 
in Höhe von 20,9 Prozent veräußern sollte. 
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Seit der Veröffentlichung des Sondergutachtens sind bereits neun Monate ver-
gangen. Es stellt sich somit die Frage, wie der derzeitige Umsetzungsstand der 
Empfehlungen der Monopolkommission aussieht. 

Wir fragen die Bundesregierung: 
1. Hat die Bundesregierung das Sondergutachten 79 der Monopolkommission 

hinsichtlich einer Einschätzung des Inhalts geprüft? 
2. Wenn die Bundesregierung zu einer Einschätzung gekommen ist, zu welcher 

Einschätzung ist die Bundesregierung bezüglich des Sondergutachtens 79 
der Monopolkommission gekommen? 

3. Welchen Handlungsbedarf sieht die Bundesregierung im Hinblick auf die 
Erkenntnisse und Vorschläge des Sondergutachtens 79 der Monopolkom-
mission? 

4. Wie wird die Bundesregierung mit dem Sondergutachten der Monopolkom-
mission verfahren? 

5. Stimmt die Bundesregierung den Vorschlägen der Monopolkommission zu? 
a) Teilt die Bundesregierung die Ansicht der Monopolkommission, dass es 

für einen funktionierenden Wettbewerb auf den Briefmärkten einer Effek-
tivierung der rechtlichen und regulatorischen Rahmenbedingungen be-
dürfe?  
Wenn ja, welche Rahmenbedingungen möchte die Bundesregierung ef-
fektivieren?  
Wenn nein, wieso nicht? 

b) Plant die Bundesregierung, eine effektivere Sanktionierung missbräuchli-
chen Verhaltens im Wettbewerb zu ermöglichen?  
Wenn ja, wie?  
Wenn nein, wieso nicht? 

c) Teilt die Bundesregierung die Ansicht der Monopolkommission, dass In-
transparenz bei den Preisen für grenzüberschreitende Postdienstleistun-
gen bestehe?  
Wenn ja, wie möchte die Bundesregierung diese bekämpfen?  
Wenn nein, wieso teilt die Bundesregierung diese Ansicht nicht? 

d) Sieht die Bundesregierung ein Informationsdefizit der Regulierungsbe-
hörden bezüglich den Preisen für grenzüberschreitende Postdienstleistun-
gen?  
Wenn ja, wie möchte die Bundesregierung dieses bekämpfen?  
Wenn nein, aus welchen Gründen unterscheidet sich die Meinung der 
Bundesregierung von der der Monopolkommission? 

e) Teilt die Bundesregierung die Ansicht der Monopolkommission, dass für 
das Informationsdefizit der Regulierungsbehörden vornehmlich fehlende 
Auskunftsbefugnisse gegenüber ausländischen Postdienstleistern und 
nicht im Postwesen tätigen Unternehmen ursächlich seien?  
Wenn ja, wie möchte die Bundesregierung dies bekämpfen?  
Wenn nein, wieso nicht? 
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f) Teilt die Bundesregierung die Ansicht der Monopolkommission, dass 

eine Verbesserung der „sektorspezifischen Missbrauchsaufsicht“ notwen-
dig sei?  
Wenn ja, welche Schritte plant die Bundesregierung, um dies zu errei-
chen?  
Wenn nein, wieso nicht? 

g) Teilt die Bundesregierung die Ansicht der Monopolkommission, dass die 
Auskunftsrechte der Bundesnetzagentur gegenüber Großversendern von 
Briefen und Paketen sowie gegenüber nicht im Postwesen tätigen Unter-
nehmen und Vereinigungen von Unternehmen ausgeweitet werden soll-
ten?  
Wenn ja, welche Schritte plant die Bundesregierung, um dies zu errei-
chen?  
Wenn nein, wieso nicht? 

h) Hält die Bundesregierung ein Antragsrecht für Dritte im Postgesetz ana-
log zu § 42 Absatz 4 Satz 1 TKG, das auf die Eröffnung eines Miss-
brauchsverfahrens gerichtet ist, für sinnvoll?  
Wenn ja, welche Schritte plant die Bundesregierung, um dies zu errei-
chen?  
Wenn nein, wieso nicht? 

i) Hält die Bundesregierung bei netzgebundenen Briefmärkten eine Auf-
nahme eines Preis-Kosten-Scheren-Tests analog zu § 28 Absatz 2 Num-
mer 2 TKG sowie ein Entgelt-Konsistenzgebots analog zu § 27 Absatz 2 
TKG in das Postgesetz für sinnvoll?  
Wenn ja, welche Schritte plant die Bundesregierung, um dies zu errei-
chen?  
Wenn nein, wieso nicht? 

j) Teilt die Bundesregierung die Ansicht der Monopolkommission, dass der 
dritte Teilsatz des § 38 PostG ersatzlos gestrichen werden soll?  
Wenn nein, wieso nicht? 

k) Unterstützt die Bundesregierung den Vorschlag der Monopolkommis-
sion, den § 38 PostG dahingehend zu ändern, dass die gesetzgebenden 
Körperschaften den Zugang zu Beweismitteln für Ersatzberechtigte er-
leichtern und ihnen Beweismittel auf Antrag beim zuständigen Gericht 
offengelegt werden sollten?  
Wenn ja, welche Schritte plant die Bundesregierung, um dies zu errei-
chen?  
Wenn nein, wieso nicht? 

l) Teilt die Bundesregierung die Ansicht der Monopolkommission, dass die 
Bundesnetzagentur die Marktberichterstattung im lizenzpflichtigen Brief-
bereich beispielsweise um umsatzbezogene Statistiken zu Privat- und Ge-
schäftskundenmärkten sowie einzelnen Briefdienstleistungen erweitern 
sollte?  
Wenn nein, wieso nicht? 

m) Unterstützt die Bundesregierung eine regionale Differenzierung der in 21. 
genannten Statistiken? 
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n) Teilt die Bundesregierung die Ansicht der Monopolkommission, dass mit 
Blick auf den eingeschränkten und zum Teil verfälschten Wettbewerb auf 
den Postmärkten, die bestehenden Missbrauchspotenziale, die disruptiven 
Entwicklungen auf den Postmärkten und die unzureichenden Auskunfts-
befugnisse der Bundesnetzagentur das Bundeskartellamt eine Sektorun-
tersuchung im Postwesen gemäß § 32e GWB durchführen sollte?  
Wenn ja, welche Schritte plant die Bundesregierung, um dies zu errei-
chen?  
Wenn nein, wieso nicht? 

o) Teilt die Bundesregierung die Ansicht der Monopolkommission, dass 
zum Abbau von Rechtsunsicherheit eine Aktualisierung der Verweise des 
Postgesetzes auf das Telekommunikationsgesetz und die Einfügung einer 
Vorschrift in § 47 PostG analog zu § 121 Absatz 2 TKG, die den Geset-
zesauftrag der Monopolkommission definiert, vorgenommen werden 
müsse?  
Wenn ja, welche Schritte plant die Bundesregierung, um dies zu errei-
chen?  
Wenn nein, wieso nicht? 

6. Wie sieht der derzeitige Umsetzungsstand der Vorschläge der Experten der 
Monopolkommission im Sondergutachten 79 in Deutschland aus? 
a) Welche Maßnahmen wurden bereits umgesetzt? 
b) Welche Maßnahmen werden noch umgesetzt? 
c) Welche Maßnahmen sollen noch umgesetzt werden? 
d) Welche Maßnahmen sollen nicht umgesetzt werden? 

7. Wo sieht die Bundesregierung wettbewerbsrechtlichen Handlungs- oder Re-
gelungsbedarf im Postmarkt? 

8. Hat die Bundesregierung ein Interesse an der zukünftigen Ertragskraft der 
Deutschen Post AG? 

9. Hat die Bundesregierung ein Interesse an marktüblichen Dividenden durch 
die Deutsche Post AG? 

10. Wie hoch waren die gezahlten Dividenden der Deutschen Post AG an die 
Bundesrepublik Deutschland im Jahr 2017? 

11. Sieht die Bundesregierung einen Interessenkonflikt der Bundesregierung be-
züglich ihrer Anteilseignerschaft an der Deutschen Post AG und gleichzeiti-
gen Aufgabe der regulatorischen Ordnungsfunktion sowie Aufsichtsfunktio-
nen?  
Wenn ja, welche Schritte plant die Bundesregierung, um diesen zu beenden?  
Wenn nein, wieso nicht? 

12. Teilt die Bundesregierung die Ansicht der Monopolkommission, dass der 
Bund – respektive die Kreditanstalt für Wiederaufbau – seine Anteile an der 
Deutschen Post AG veräußern sollte? 

Berlin, den 10. Oktober 2018  

Christian Lindner und Fraktion
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